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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 18.10.2017 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

die Bahnunterführung Leipziger Straße bestand vor der Sanierung aus Straße und Fußweg. Der 

Fußweg konnte von Radfahrern zur Durchfahrt genutzt werden. Aufgrund der neuen baulichen 

Ausformung ist die tatsächlich nutzbare Breite des Fußwegs geringer geworden. Ein Durchfahren 

von Fahrrädern wird erschwert, Fahrrädern mit Anhängern scheint es kaum noch möglich zu sein, 

die Unterführung zu queren. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage gemäß § 9 Abs.2 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates zur öffentlichen Beantwortung in der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2017: 

 

1.) Wann und wie können Radfahrer die Unterführung queren? 

 

2.) Wann und wie hatte die Stadtverwaltung Kenntnis von der baulichen Änderung erhalten? 

 

3.) Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung die jetzige Situation zu entschärfen? 

 

 

 

04.10.2017, gez. i. A. Fuhrmann   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Bärwolff, Fraktion DIE LINKE. 
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